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Stadt Gladbeck Gladbeck, 07.09.2010 

 Vorlage Nr. 10/0420 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Holzmann 27.09.2010  

Rat Bürgermeister Roland 30.09.2010  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Genehigung einer Dringlichkeitsentscheikdung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 
Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 i.V.m. ( 82 GO NRW im Haushaltsjahr 2010; 
hier: Außerplanmäßiger Bedarf im Produkt 11.02.01 
        Planung und Bau der Stadtentwässerung 
        Auszahlungen für Baumaßnahmen 
        hier: Kanal Frentroper Straße 
        Auszahlung in Höhe von 450.000 € 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 
 
„Im Oktober soll mit der (geplanten) Sanierung der Frentroper Straße begonnen werden. 
 
Im Zuge dessen ist es aus wirtschaftlichen Gründen zweckmäßig, den im Straßenkörper 
befindlichen Abwasserkanal aus dem Jahre 1924 ebenfalls zu sanieren. 
 
Die Kosten für die Kanalsanierung belaufen sich auf 450.000 €; hierfür stehen allerdings im 
Haushalt 2010 keine Mittel zur Verfügung; sie sind außerplanmäßig bereitzustellen. 
 
Parallel dazu ist geplant, das dort anfallende Regenwasser zu versickern. An dieser 
Abkopplungsmaßnahme beteiligt sich die Emschergenossenschaft mit einem Zuschuss von 
135.100,- €.. 
 
Die Umsetzung der Maßnahme Anfang Oktober setzt die Submittierung bis spätestens 
15.09.2010 voraus. Daher kann mit der Bereitstellung der Mittel nicht bis zur nächsten 
Sitzungsperiode des HFA/Rates am 27./30.09.2010 gewartet werden.“ 
 

 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
 
Folgende gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW von Bürgermeister Roland und Ratsherrn 
Hübner am 03.09.2010 getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt: 
 
„Der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Sanierung des Kanals Frentroper Straße in 
Höhe von 450.000 € wird zugestimmt. Die Einbuchung der Mittel erfolgt bei der Buchungsstelle 
11.02.01/6064.785200. 
 
Zur Deckung werden eingesetzt: 
 
Minderauszahlungen bei den Buchungsstellen 
 
11.02.01/6000.785200  kleine investive Maßnahmen im 
    Rahmen von EG-Maßnahmen i. H. v.  200.000 € 
 
11.02.01/6009.785200 Kanal Obere Goethestraße  i. H. v.  114.900 € 
 
sowie Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 
 
11.02.01/6064.681300 Investitionszuwendung 

Emschergenossenschaft  i. H. v.  135.100 €“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 (Roland) 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


